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Stadt Meldorf
ErschlieBung B.-Plan Nr. 70 — Quartier Am Bahnhof

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz

Aufgrund immer schneller voranschreitender Oberfldchenversiegelung gibt das Land
Schleswig-Holstein vor, dass im Zuge der Bauleitplanung bereits das Thema
«Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-
Holstein” behandelt wird. Somit soll sichergestellt werden, dass das Thema
Wasserwirtschaft in der Planung von neuen ErschlieBungsgebieten oder der baulichen
Umfunktionierung von Gebieten rechtzeitig bericksichtigt wird.

Die Stadt Meldorf plant die Umnutzung der bestehenden Bebauung eines Quartiers am
Bahnhof. Der Geltungsbereich des B.-Plans 70 umfasst alle Bestandsgebd&ude stidlich
der Rosen-/ZingelstraBe, westlich der StraBe Am Bahnhof, nérdlich der
HindenburgstraRe und westlich der BrittstraRe. Durch die Planung sollen insbesondere
die diffus erschlossenen Grundsticke im Kern des Quartiers direkt Uber 6ffentliche
Verkehrsanlagen erschlossen werden. Die Gesamtfldche des Planungsraumes betragt
rd. 2,2 ha.

Anders als bei NeuerschlieBungen auf der ,Griinen Wiese" sollen mit dem B.-Plan 70
bereits bebaute Grundsticke neu strukturiert werden. Auch im Ist-Zustand ist der
Geltungsbereich Uberwiegend versiegelt. Luftbildauswertungen ergaben einen
Versiegelungsgrad von rd. 72% (private Dachflachen und Zufahrten). Das auf diesen
Flachen anfallende Oberflachenwasser wird derzeit diffus aber wohl Uberwiegend
direkt in das 6ffentliche Regenwasserkanalnetz der Stadt Meldorf abgefiihrt.

Ziel bei der Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz soll es sein, dass der potenziell
naturnahe Wasserhaushalt auch nach einer ErschlieBung aufrechterhalten wird. Wie
bereits beschrieben, ist der potenziell natirliche Wasserhaushalt auch im derzeitigen
Ist-Zustand nicht erfillt. Fir den Nachweis der Einhaltung bzw. Nichteinhaltung des
potenziell natliirlichen Wasserhaushaltes, kann eine Wasserhaushaltsbilanzierung mit
einer vom Land Schleswig-Holstein zur Verfligung gestellten Software durchgefihrt
werden.

Bei der Wasserhaushaltsbilanzierung fiir den B.-Plan Nr. 70 in der Stadt Meldorf wurde
in der Software zundchst festgelegt, dass der betrachtete Planungsraum aufgrund der
getroffenen Festlegungen im Bauleitverfahren (MaB der baulichen Nutzung) in zwei
Teilgebieten abzubilden ist. Der Planungsraum befindet sich gemdB Software im
Bereich Dithmarschen Ost (G-3), wie Abbildung 1 zeigt.

Um die voraussichtlichen Verdnderungen des Wasserhaushaltes im betrachteten
Gebiet gegenliber dem potenziell naturnahen Zustand abbilden zu kénnen, missen
diese zundéchst dargestellt werden. Hierzu werden die zu erwartenden versiegelten
Flachen ermittelt, die als Grundlage in die weitere Berechnung eingehen. Grundlage
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liefert der Bebauungsplan bzw. die bereits bekannte ErschlieBungsplanung. Die
angesetzten Fldchenanteile fir den betrachteten Planungsraum sind Anlage 1 zu
entnehmen.

Abbildung 1: Flacheneinteilung mit homogener Niederschlags- und Verdunstungshohe
(Ausschnitt Kreis Dithmarschen)

Wie bereits beschrieben, wurde der Planungsraum aufgrund der Vorgaben hinsichtlich
des MaBes der baulichen Nutzung, in zwei Teilgebiete untergliedert. Die Grundlage fir
die ermittelten FlachengréBRen liefert der Lageplan Flachenanteile in Anlage 3, in dem
die zugrunde gelegte stadtebauliche Planung in Form eines ersten
ErschlieBungskonzeptes ersichtlich ist. Im Detail wurden die Teilgebiete wie in Tabelle
1 dargestellt gebildet:

Tabelle 1: Ubersicht der gebildeten Teilgebiete im B.-Plan 70 in der Stadt Meldorf

Name GRZ Versickerung? | Baufldchengruppe

TG_01 (MU 1 bis MU 3 inklusive offentliche
Verkehrsflache)

TG_1 0,50 Ja?

TG_2 0,35 Ja? TG_02 (WA 1 bis WA 7)

In einem ndchsten Schritt werden den festgelegten Fldchentypen der einzelnen
Teilgebiete die vorgesehenen MaBnahmen zur Behandlung des Regenabflusses
zugeordnet. Da es sich im vorliegenden Fall um die Umstrukturierung eines
bestehenden Quartiers handelt, kdnnen die derzeit genutzten Formen zum Umgang
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mit Niederschlagwasser nicht bzw. nur sehr beschrénkt verdndert werden. Das
Oberflachenwasser soll daher auch zukiinftig Uberwiegend in das bestehende
Kanalnetz abgeleitet werden. Um das bestehende Kanalnetz vor zuklUnftigen
Starkregenereignissen  zu  schiitzen, ist jedoch eine Rickhaltung des
Oberflachenwassers zentral im 6ffentlichen Kanalnetz vorgesehen. Ggf. ist dartber
hinaus auch eine Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstiicken
moglich. Die Anlagen wdren auf Grundlage des bisher vorliegenden
Baugrundgutachtens zundchst bei 1,60 m NHN anzusetzen (siehe Baugrundgutachten
in Anlage 4), um den im Regelwerk geforderten Abstand zwischen Sickerhorizont und
Grundwasserstand einhalten zu kénnen. Eine abschlieBende Aussage zu den genauen
Grundwasserstdnden und der Sickerfahigkeit auf den jeweiligen Privatgrundstiicken
kann erst nach Durchfihrung von weiteren, flachendeckenden
Baugrunduntersuchungen erfolgen. Darlber hinaus sind Teilfldchen des
Geltungsbereiches gemdaB Altlastenkataster als Altstandorte gekennzeichnet. Sollten
sich aus den orientierenden Baugrunduntersuchungen Altlasten nachweisen lassen, ist
eine Versickerung mindestens 6rtlich nicht bzw. nur mit sehr groBem Aufwand maéglich.
Da noch keine AbschlieBende Aussage zu den tatsdchlichen Moglichkeiten zur
Versickerung auf den Privatgrundstiicken aus den zuvor genannten Grinden méglich
ist, sollte zundchst im Bebauungsplan lediglich eine Empfehlung zur Versickerung von
Oberflachenwasser ausgesprochen werden.

Die zundchst gewdhlte Zuordnung der MaBnahmen zur Behandlung des
Oberflachenwassers kénnen Anlage 2 entnommen werden. Uber die reine Ableitung in
das Kanalnetz hinaus, wurde fir Nebengebdude die Nutzung des anfallenden
Oberflachenwassers fiir die Gartenbewdsserung (mit Uberlauf an das Kanalnetz)
angesetzt. Die Erfahrungen zeigen, dass zumindest eine teilweise Nutzung von
Niederschlagswasser fiir die Gartenbewdsserung grundsdatzlich angesetzt werden
kann.

Im néchsten Berechnungsschritt werden die vorgenommenen Eingaben hinsichtlich
ihrer Abweichung zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt Gber alle vier Teilgebiete
bewertet. Die Gesamtbilanzierung der vier gebildeten Teilgebiete ist ebenfalls der
Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz in Anlage 2 zu entnehmen.

Die Berechnungsergebnisse der Wasserhaushaltsbilanz fir das gesamte B.-Plangebiet
zeigen, dass es durch die Planungsinhalte des B.-Plans 70 in der Stadt Meldorf
hinsichtlich der a-g-v-Werte (Ableitung-Versickerung-Verdunstung) zu einer
Abweichung gegeniiber dem potenziell naturnahen Wasserhaushalt kommt. Dies war
im Hinblick auf die bestehende Bebauung und die damit einhergehenden &6rtlichen
Gegebenheiten bei der Regenwasserbewirtschaftung bereits zu erwarten. So kommt
es bei allen drei gebildeten Teilflachen (Ableitung, Versickerung und Verdunstung) zu
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einer Abweichung von >15 vom potenziell nattrlichen Wasserhaushalt. Dieser gilt
somit als extrem geschdadigt. Diesen Fall gilt es gemdB A-RW 1 zu vermeiden. Demnach
sind gemdB ,Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Schleswig-Holstein” nachfolgende lokale Uberpriifungen zu fiihren:

1. Nachweis der Einhaltung des bordvollen Abflusses
2. Nachweis der Vermeidung von Erosion
3. Nachweis der Vermeidung der Grundwasser-Aufhéhung

Fir den vorliegenden B.-Plan werden der geforderte Nachweis wie folgt gefiihrt:

1. Nachweis der Einhaltung des bordvollen Abflusses kann erbracht werden, da
keine Einleitung in eine offene Vorflut, sondern in das bestehende RW-Kanalnetz
der Stadt Meldorf erfolgt. Darlber hinaus erfolgt eine gedrosselte Einleitung.
Die genaue Drosselmenge wird in Abhdngigkeit der Kanalnetzhydraulik mit dem
Kanalnetzbetreiber im weiteren Planungsprozess festgelegt.

2. Der Nachweis der Vermeidung von Erosion kann aufgrund der zuvor genannten
Punkte entfallen

3. Nachweis der Vermeidung der Grundwasser-Aufhéhung kann entfallen, da eine
Versickerung voraussichtlich nicht bzw. nur begrenzt mdéglich ist. Sollte durch
die Grundstlickseigentiimer eine Versickerungsanlage vorgesehen werden, ist
diese anhand des DWA-Arbeitsblattes DWA-A 138-1 zu bemessen, zu bauen und
zu betrieben.

Uber die gefiihrten Nachweise hinaus sind aufgrund der immensen Abweichungen vom
potenziell naturnahen Wasserhaushalt weitere regionale Uberpriifungen erforderlich.
Auf diese soll aus den genannten Griinden (innerstadtisches Quartier mit bestehender
Bebauung) und in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehdérde des Kreises
Dithmarschen, verzichtet werden. Die durch die Festlegungen im B.-Plan getroffenen
Vorgaben zur maximalen Bebauung (GRZ), machen eine Versiegelung von maximal
1,26 ha innerhalb des Planungsraumes mdéglich. Dieser Wert unterschreitet die im
Bestand ermittelten versiegelten Fladchen von rd. 1,47 ha um fast 15%, sodass es durch
die Vorgaben des B.-Plans langfristig zu einer Verbesserung des Wasserhaushaltes
durch einen groéBeren Anteil nicht versiegelter Fldchen kommen wird.

Weitere MaBnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes sind aufgrund der Lage
und der Geschichte des Planungsraumes aber auch aufgrund von rechtlichen Vorgaben
nicht oder nur sehr eingeschrankt moglich. So sind gemdal3 der bestehenden
Gestaltungssatzung der Stadt Meldorf nur ganz bestimmte Dachformen mit
vorgegebenen Dachneigungen innerhalb des Geltungsbereiches umzusetzen (§12). Zu
diesem Geltungsbereich zdhlt auch das betrachtete Quartier am Bahnhof. Die
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Umsetzung von Grinddchern, aber auch von Fassadenbegriinungen, ist somit nur mit
Ausnahmegenehmigungen der 6rtlichen Politik maéglich.

Versickerungsanlagen zur Verbesserung der anteiligen Versickerung sind gemdB
Baugrundgutachten grundsatzlich in Form von technischen Anlagen mit
oberflachennaher Versickerung moglich. Die untere Bodenschutzbehérde hat
allerdings im Zuge der ToB-Beteiligung bereits darauf hingewiesen, dass flr Teilfladchen
das Planungsraumes Altlastenstandorte im Boden- und Altlastenkataster hinterlegt
sind. Inwiefern diese Verunreinigungen im Boden eine Versickerung zulassen, ist im
Zuge weiterer Bodengutachten zu Uberprifen. Sollten weitere Baugrundaufschlisse
die Versickerungsfdhigkeit des Baugrundes nachweisen und die Ergebnisse der
orientierenden Baugrunduntersuchungen auf den Flursticken mit Altlasten eine
Versickerung zulassen, ist diese gegentlber der Ableitung in das 6ffentliche Kanalnetz
grundsatzlich zu empfehlen. In diesem Zusammenhang kénnen dann auch sickerfahige
Pflasteroberfldchen gewdahlt werden.

Die genannten Rahmenbedingungen zeigen, dass eine Wiederherstellung des
potenziell naturnahen Wasserhaushaltes fiir den betrachteten Geltungsbereich nicht
moglich bzw. nicht zielfihrend ist, da das Quartier dann nicht mehr bebaut werden
dirfte. Das Ziel kann daher lediglich eine Verbesserung der Ist-Situation sein, die durch
eine Verringerung der versiegelten Flachenanteile bereits hergeleitet werden konnte.

aufgestellt: Albersdorf, den 02.07.2025

M. Eng. Arndt von Drathen

Anlagen:
1.  Bestimmung der Eingangsgréen zum Nachweis des potenziell naturnahen
Wasserhaushaltes

2.  Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung) —
Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

3. Lageplan Flachenanteile

4.  Baugrundgutachten der GSB Grundbauingenieure GmbH, Stand November
2023, fur den Neubau HindenburgstraBe Nr. 27

Seite 5von 5



	Einfügen aus "Deckblatt_WHB.pdf"
	Stadt Meldorf
	(Kreis Dithmarschen)
	Erschließung B-Plan Nr. 70 „Quartier Am Bahnhof“
	Bvh. 24011
	Wasserhaushaltsbilanzierung gem. A-RW 1
	Stand: 02.07.2025
	Auftraggeber
	Aufsteller der Entwurfsunterlagen
	Projektbearbeitung


